
 

 Vorlagen-Nummer: 2023/163 
  

Dienststelle: D 1 Bürgermeister Bad Vilbel, 13.11.2023 
Sachbearbeiter / in: Bürgermeister Wysocki  
Vorlage für: 
Magistrat 20.11.2023 
Haupt- und Finanzausschuss 07.12.2023 
Stadtverordnetenversammlung 12.12.2023 

 
Betreff 
 

Abermalige Verlängerung der Aussetzung der Gebührenpflicht der Sondernutzungssatzung für 
Außengastronomie, mobile Werbeträger und Warenauslagen vor Geschäften 
  
Sachverhalt / Begründung 
Die Stadtverordnetenversammlung hat erstmals in ihrer Sitzung am 30.06.2020 verschiedene Maßnahmen zur 
Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomie in Folge der Corona-Pandemie, wie eine befristete Ausweitung 
der Außengastronomie zu ermöglichen und auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren zu verzichten, 
beschlossen. Daraufhin folgten im November 2020, im Dezember 2021 und 2022 weitere Verlängerungen dieser 
Regelung durch die Stadtverordnetenversammlung. 
 
Da im kommenden Jahr bedingt durch die Großbaustelle des dritten und letzten Bauabschnitts der Attraktivierung 
der Frankfurter Straße bis in das 3. Quartal weiter mit Einschränkungen für Handel und Gastronomie zu rechnen 
ist, wird empfohlen die bisherigen Erleichterungen auch im Jahr 2024 beizubehalten. 
 
Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf rund 10.000 Euro.  

 
 
Beschlussvorschlag 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt  
1) Die Genehmigungen für Außengastronomie - auch auf temporären Erweiterungsflächen - bis zum 

30.10.2024 zu verlängern, sofern Gastronomie-Betriebe dies beantragen.  
2) Anträge von Gastronomie-Betrieben, die bislang keine Außengastronomie betreiben, wohlwollend zu 

prüfen und zu genehmigen.  
3) Auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren nach Ziffern 3.02, 3.03, 3.06. der 

Sondernutzungssatzung auch für 2024 zu verzichten. 
4) Die Gebührenbefreiung entbindet den Erlaubnispflichtigen nicht von der schriftlichen Beantragung der 

Sondernutzungserlaubnis nach § 11 und nicht von den Pflichten gemäß § 14 der Sondernutzungssatzung. 
   
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:       X Freiwillige Leistung 
 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 
HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       
                  Kostenart       Kostenträger       

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 
 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

X Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 
 
Ökologische und klimatische Auswirkungen: 
keine 

 
 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter / Fachbereichsleiter)  (Dezernent ) 
 




